
Nicht zu bestreiten ist, dass der Klimanotstand und die damit
verbundene nötige Wende ein unaufschiebbares Thema ist.
Bezüglich des Kommunikationszwecks kommt es allein auf
die jetzige, drängende Lage des Klimawandels insbesondere
vor dem Hintergrund des objektiv nicht ausreichenden Han-
delns der Politik an. Spätestens seit dem epochalen Klima-
beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23.3.202151
kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die jungen
Generationen durch den mäßigen (politischen) Fortschritt
ein berechtigtes Kommunikationsinteresse in Bezug auf die
Klimakrise haben. Auch dass mehr und effektivere Maßnah-
men seitens der Politik ergriffen werden müssen, um Klima-
ziele zu erreichen, hat das BVerfG in seiner Klimaschutzent-
scheidung eindeutig angemahnt.52 Die Erregung der nötigen
Aufmerksamkeit in Gesellschaft und Politik zur Rettung des
Klimas ist folglich ein nicht ernsthaft zu bezweifelndes und
moralisch hochrangiges Ziel.53 Der Argumentation, dass be-
reits der Sachbezug zwischen dem Protestgegenstand und
den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen
nicht gegeben ist, weil die blockierten Personen keinen direk-
ten Einfluss auf politische Entscheidungen treffen können54

und der Protest von seinem Kommunikationszweck aus gese-
hen ungeeignet ist, wurde vom BVerfG eine Absage erteilt.55
Ein Sachzusammenhang zwischen Demonstrationszweck
und den blockierten Personen besteht nicht nur dann, wenn
sich gerade zufällig die Bundesregierung in dem versamm-
lungsbedingten Stau befindet oder die Versammlung dort
stattfindet, wo die Entscheidungsträgerinnen und -träger
oder zuständige Institutionen zu finden sind. Vielmehr ist ein
solcher Sachzusammenhang auch dann erkennbar, wenn der
Grund des Protestes die blockierten Personen (auch) betrifft.
Fordern die Demonstrierenden die Reduzierung des CO2-
Ausstoßes oder des Erdölverbrauchs, so besteht ein solcher
Sachzusammenhang zwischen der Demonstration und den
blockierten Fahrerinnen und Fahrern.

Im Ergebnis können die Straßenblockaden somit nicht gene-
rell als verwerflich iSd § 240 II StGB angesehen werden.
Zwingend notwendig ist in jedem Fall eine genaue und objek-
tive Betrachtung und Verwerflichkeitsprüfung im Einzelfall.

4. Zwischenergebnis

Im Rahmen der Straßenblockaden ist eine Verurteilung der
Protestierenden aufgrund einer Nötigung mit Gewalt nicht
sicher auszuschließen. Nach der Zweite-Reihe-Rechtspre-
chung liegt als Nötigungsmittel Gewalt vor. Der Nötigungs-
erfolg tritt ein, wenn sich die Fahrzeuge auf der Straße nicht
mehr wie gewünscht fortbewegen können. Aufgrund der
Abwägung im Rahmen der Verwerflichkeitsklausel des
§ 240 II StGB liegt das Ergebnis nahe, dass die Straßenblo-
ckaden nicht als verwerflich anzusehen sind, da sie in Bezug
auf den verfolgten Zweck, der Erregung der Aufmerksamkeit
für klimapolitische Notstände, nicht als verwerflich einzustu-
fen sind.

C. FAZIT

So hitzig die Diskussion um Klimakleberinnen und -kleber
auch sein mag, so sind nicht direkt alle in Betracht kommen-
den Straftatbestände passend oder gar erfüllt.

Je nach Einzelfall bleiben Strafbarkeiten wegen Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte, gefährlichen
Eingriffs in den Straßenverkehr oder auch wegen Nötigung
möglich. Bedacht werden muss jedoch, dass das Festkleben
einer Hand an Gegenständen oder der Straßenoberfläche
schon sprachlich keinen Widerstand mit Gewalt darstellt,
dass eine verfassungskonforme Einschränkung des Tatbestan-
des des § 315 b I Nr. 2 StGB durchaus möglich ist und auch,
dass eine durch Sitzblockaden erfolgte Nötigung an der zwei-
ten und jeder weiteren Reihe der Fahrerinnen und Fahrer
nicht in jedem Fall verwerflich nach § 240 II StGB ist. Denn
mindestens iSv § 240 II StGB kann der Zweck eben unter
Umständen doch die Mittel heiligen.

(Der Beitrag wird in JA 8/2023 fortgesetzt.)

51 BVerfG NJW 2021, 1723.
52 BVerfG NJW 2021, 1723 (1747 f.).
53 Vgl. Fischer, https://www.lto.de/recht/feuilleton/f/frage-an-fischer-toetungsvor-

satz-vorsatz-betonmischer-klimaaktivisten-knast/ (zuletzt abgerufen am 4.4.2023).
54 Zumindest so lange nicht unmittelbar eine Wahl bevorsteht.
55 BVerfG NJW 2011, 3020 (3023).
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& SACHVERHALT

E betreibt einen in seinem Eigentum stehenden Erlebnishof, in dem er in einem Gebäudeteil
mit seiner Familie wohnt und für den Besucher Eintritt bezahlen; von diesen Einnahmen
unterhält E den Hof und bestreitet seinen Lebensunterhalt. Mit Beginn der Corona-Pandemie
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brechen diese Einnahmen weg, weil Besucher nicht mehr kommen dürfen. Daraufhin stellt E
einen Antrag auf eine vom Bund gewährte Soforthilfe für Selbstständige, die nach einer
Mitteilung dafür gedacht ist, die laufenden Kosten eines nicht mehr nutzbaren Betriebs
abzudecken. E stellt einen Antrag in Höhe des zulässigen Höchstbetrags von 15.000 EUR,
wobei er seinen gesamten Einnahmenausfall als Berechnungsgrundlage angibt; ihm ist nicht
bewusst, dass Kosten für den Lebensunterhalt davon nicht gedeckt werden dürfen. Nach
Auszahlung der beantragten Summe realisiert er zwar, dass ihm das Geld eigentlich gar nicht
in voller Höhe zusteht, sieht aber von einer anteiligen Rückzahlung ab und will erst warten,
ob jemand das Geld von ihm zurückfordert.

Überdies möchte er sich ein neues Geschäftsfeld erschließen und importiert FFP2-Masken im
großen Stil aus Asien. Diese lagert er in einem bis dahin als Stall genutzten Gebäudeteil des
Erlebnishofs. Als im Berliner Bezirk B die Bestellung von 10.000 FFP2-Masken ausgeschrieben
ist, wobei Lieferanten gegenüber dem Bezirksamt ein Angebot machen sollen, in dem neben
dem Preis auch zur Herkunft Angaben gemacht werden sollen, schreibt E, die von ihm
angebotenenMasken seien „fair“ in der EU hergestellt. Als Preis proMaske fordert er – wie die
anderenWettbewerber – 5 EUR,was zu dieser Zeit demüblichenMarktpreis entspricht.Da alle
anderenAnbieterMasken ausAsien offerieren, erhält E vomLeiter des Bezirksamt L angesichts
derHerkunft aus der EUund den damit verbundenen gutenArbeitsbedingungen den Zuschlag.
Vor der Lieferung der 10.000 Masken entnimmt E diese ihrer unbeschrifteten Verpackung; das
sich darin als Computerausdruck befindliche Zertifikat, das den Stempelabdruck einer asiati-
schen Prüfstelle ausweist, scannt er und ersetzt am Computer den Stempelabdruck durch
denjenigen einer europäischen Prüfstelle; die solcherart geschaffenen „Zertifikate“ druckt er
aus und packt sie gemeinsammit denMasken in fest verschlossene Verpackungen, die er danach
im Bezirksamt abliefert. Angesichts des „Zertifikats“ ist L von der Herkunft aus der EU
überzeugt und überweist die für die Lieferung vereinbarten 50.000 EURauf dasKonto des E.

Als E wenig später im Radio davon hört, dass in der EU erst noch Produktionskapazitäten
für FFP2-Masken aufgebaut werden müssten, wird ihm klar, dass sein Lügengespinst nicht
mehr lange halten dürfte. Da er aber noch weitere 10.000 Masken eingelagert hat, schmiedet
er folgenden Plan: Sein Auszubildender A soll den Gebäudeteil mit dem Stall in Brand setzen,
damit er die Versicherungssumme bekommt. E wie A gehen davon aus, dass das Feuer zwar
den Stall und damit die Masken vernichtet, nicht aber auf die anderen baulich fest miteinander
verbundenen, durch eine Brandmauer getrennten Gebäudeteile übergreift. E‘s Familie befin-
det sich währenddessen auf einer längeren Urlaubsreise und bekommt von den Machenschaf-
ten des E nichts mit. A kommt diesem Ansinnen des E nach, wobei er um die Absichten des
E weiß und diesem den Erhalt der Versicherungssumme ermöglichen will. Nachdem er die
hölzerne und verschlossene Eingangstür des Stallteils von außen so angezündet hat, dass diese
zerstört wird und das Feuer auf die tragenden Balken des Dachstuhles übergreift, sieht er auf
dem Boden einen 20-EUR-Schein liegen, den er ebenso wie einen Packen mit 20 Masken
mitnimmt; die Masken hält er angesichts ihres offensichtlich falschen Zertifikats zu Recht für
faktisch unverkäuflich. Der Geldschein gehört – wie von A angenommen – dem E, dem er
ohne dessen Wissen aus der Hosentasche am Tag zuvor gefallen war. Wie gedacht brennt nur
der Stall ab, während das übrige Gebäude einschließlich des Wohntrakts unversehrt bleibt. E,
dem klar ist, dass ihm angesichts seines Vorgehens kein Anspruch gegen die Brandschutz-
versicherung zusteht, kommt zunächst nicht dazu, diesen Schadensfall seiner Versicherung zu
melden, möchte dies aber demnächst machen.

Wie haben sich E und A nach dem StGB strafbar gemacht?

Eine Strafbarkeit gem. §§ 264, 274 StGB ist nicht zu prüfen. Gegebenenfalls erforderliche Strafanträge
sind gestellt.

Strafprozessuale Zusatzfragen:

1. Nachdem Staatsanwältin S den obigen Sachverhalt ermittelt hat, stellt sie fest, dass E wegen der aus
dem Stall entnommenen Gegenstände den ursprünglich gestellten Strafantrag zwischenzeitlich zurück-
gezogen hat, weil die von A genommenen Sachen sonst ohnehin verbrannt wären. Sie fragt sich, ob das
Einfluss auf die anzuklagenden Delikte haben könnte.

2. A plagt nach wenigen Tagen ein schlechtes Gewissen, weshalb er sich zur nächsten Polizeiwache
begibt; an der Pförtnerloge erzählt er der dort sitzenden Polizistin P ungefragt alles, was er von dem
obigen Geschehen weiß. P stoppt seinen Redefluss nicht und klärt ihn erst danach über seine Rechte
auf. S möchte wissen, ob P in einem Strafverfahren gegen E und/oder A als Zeugin über das von A
Gesagte vernommen werden könnte?

3. S, die angesichts der Aussage von A davon ausgeht, dass im oben beschriebenen Geschehen von E
und A erhebliche Straftaten verwirklicht und deshalb auch relativ hohe (Freiheits-)Strafen zu erwarten
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sind, möchte verhindern, dass sich jemand von ihnen dem Verfahren entzieht. Während sie für E
ermittelt, dass dieser Beweise seines Tuns durch den Brand verwischen wollte, zugleich aber seinen
Lebensmittelpunkt schon lange vor Ort hat, erkennt sie beim Blick auf die Vita von A, dass dieser erst vor
einem Jahr aus dem außereuropäischen Land X nach Deutschland gekommen ist und seine Familie
weiterhin in X lebt. Sie möchte daher wissen, ob sie gegen beide mit Aussicht auf Erfolg beim
zuständigen Amtsrichter R einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen kann?

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES E IM 1. TATKOMPLEX – ANTRAG AUF SOFORTHILFE

I. § 263 I StGB (zulasten der BRD)

E könnte sich wegen Betruges zulasten der BRD gem. § 263 I StGB strafbar gemacht haben,
indem er einen Antrag auf Soforthilfe für Selbstständige gestellt und dabei seinen gesamten
Einnahmeausfall angegeben hat.

1. Tatbestand

E müsste eine Täuschungshandlung über Tatsachen verübt haben.

Täuschung ist jede intellektuelle Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen, die
geeignet ist, eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten.
Tatsachen sind alle vergangenen oder gegenwärtigen Zustände oder Geschehnisse, die dem
Beweis zugänglich sind (BeckOKStGB/Beukelmann, Beck’scher Online-Kommentar StGB,
56. Ed. 1.2.2023, § 263 Rn. 3). Die Täuschung setzt dabei „ein Verhalten des Täters, das
objektiv geeignet und subjektiv bestimmt ist, beim Adressaten eine Fehlvorstellung über
tatsächliche Umstände hervorzurufen“ voraus (BGHNJW 2001, 2187).

E hat bei der Antragstellung seinen gesamten Einnahmeausfall als Berechnungsgrundlage
angegeben. Dabei hat er auch Kosten für den Lebensunterhalt mit einbezogen, die von der
Soforthilfe nicht gedeckt werden dürfen. Welche Kosten mit einbezogen werden dürfen sind
Zustände der Gegenwart, die dem Beweis zugänglich sind. E war jedoch zum Zeitpunkt der
Antragstellung nicht bewusst, dass Kosten für den Lebensunterhalt nicht gedeckt werden
dürfen. Ihm fehlte mithin das subjektive Element der Täuschungshandlung.

Hinweis: Ebenso vertretbar wäre, den subjektiven Tatbestand zu verneinen.

2. Ergebnis

E hat sich nicht gem. § 263 StGB strafbar gemacht.

II. §§ 263 I, 13 I StGB (zulasten der BRD)

E könnte sich wegen Betruges durch Unterlassen gem. §§ 263 I, 13 I StGB strafbar gemacht
haben, indem er nach Auszahlung der beantragten Summe und nachdem er erkannt hat, dass
diese ihm nicht in voller Höhe zusteht, dies nicht anzeigt und die Soforthilfe nicht anteilig
zurückzahlt.

1. Tatbestand

a) Täuschung durch Unterlassen

E müsste über Tatsachen getäuscht haben. Die Berechtigung zum Erhalt der vollen Aus-
zahlungssumme ist eine Tatsache. Da E nach dem Erhalt des Geldes nichts mehr getan hat,
kommt nur eine Täuschung durch Unterlassen in Betracht.

Eine Täuschung kann auch in einem Unterlassen bestehen, wenn den Täter eine mit den
Anforderungen des § 13 StGB gleichzusetzende Handlungs- oder Aufklärungspflicht trifft
(Schönke/Schröder/Perron, StGB, 30. Aufl. 2019, StGB § 263 Rn. 19). Eine solche Aufklä-
rungspflicht kann sich aus Ingerenz, Gesetz, vertraglichen Regelungen, Treu und Glauben
und besonderen Vertrauensverhältnissen ergeben (MüKoStGB/Hefendehl, Münchener Kom-
mentar zum StGB, 4. Aufl. 2022, § 263 Rn. 250 ff.).

Handlungspflichten aus Ingerenz können sich aus jedem pflichtwidrigen, nicht notwendiger-
weise schuldhaften Vorverhalten ergeben, aus dem sich die nahe Gefahr eines Schadensein-
tritts ergibt (BeckOKStGB/Heuchemer, 56. Ed. 1.2.2023, § 13 Rn. 93, 94). Die Angabe der

Täuschungshandlung

Täuschung durch Unterlassen
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